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Einleitung

Bereits 1876 stufte der amerikanische Supreme Court die Versammlungsfreiheit als ein

Wesensmerkmal fiir den demokratisch konstituierten Staat einl. Das BVerjG bekam

hingegen erst im Rahmen des sogenannten Brokdorf -Beschlusses2 vom 14.05.1985

Gelegenheit, sich eingehend mit diesem Grundrecht zu befassen. Den Anlass boten

mehrere Verfassungsbeschwerden, die von Atomkraftgegnern im Zusammenhang mit

Demonstrationen beim Bau eines Kernkraftwerkes in der Nähe Brokdorfs erhoben wur-

den. In den Urteilsgründen führte das Gericht folgendes aus:

Die Versammlungsfreiheit und die mit ihr verbundene Demonstrationsfreiheit

sind demokratische Bürgerrechte zur aktiven Teilnahme am politischen Prozess und

unentbehrliche Funktionselemente eines demokratischen Gemeinwesens. Sie haben fiir

die freiheitlich demokratische Grundordnung schlechthin konstituierende Wirkung, da

sie den Kampf der Meinungen als Lebenselement der Staatsform der Demokratie er-

möglichenJ. Die grundsätzliche Bedeutung der Versammlungsfreiheit wird insbesonde-

re bei der Berücksichtigung der Eigenart des Willensbildungsprozesses im demokrati-

schen Gemeinwesen erkennbar. Denn dieser Willensbildungsprozess folgt dem Prinzip

von "trial and error" und gewährleistet nur in einer ständigen geistigen Auseinander-

/ setzung, gegenseitiger Kontrolle und Kritik die (relativ) richtige Linie als Resultat und

Ausgleich zwischen den im Staat wirkenden Kraften4. Gerade in der repräsentativ par-

lamentarischen Demokratie des Grundgesetzes verkörpert die Versammlungsfreiheit ein

Stück ursprünglich -ungebändigter unmittelbarer Demokratie. Am Prozess der politi-

schen Willensbildung sind die Bürger prinzipiell in unterschiedlichem Maße beteiligt.

Große Verbände, finanzstarke Geldgeber oder Massenmedien können beträchtlichen

Einfluss ausüben, während sich der einfache Staatsbürger eher als ohnmächtig erlebt. In

einer Gesellschaft, in welcher der direkte Zugang zu den Medien und die Chance, sich

durch sie zu äußern, auf wenige beschränkt ist, verbleibt dem Einzelnen neben seiner

organisierten Mitwirkung in Parteien und Verbänden im allgemeinen nur die kollektive

I Zitiert nach Frowein, NJW 1985,2376, Fn. 1:" The very idea of a government, republican in form,

implies a right on the part ofits citizens to meet peaceably for consultation in respect to public atfairs end
to petition for a redress of grievances".
, BVerfG, NJW 1985,2395 tf
3 So auch schon: BVerfGE, 7, 198, (208); 12, 113, (125); 20,56, (97); 42, 163, (164).

.BVerfGE, 69, 315, (346); Kritisch: Höfling, Der Staat, 33, 493; Kloepfer, HStR IV, § 143, Rn. 10.

]
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Einflussnahme durch die Inanspruchnahme der Versammlungsfreiheit für Demonstrati- Vor

onen. Die ungehinderte Ausübung dieses Freiheitsrechts wirkt nicht nur dem Bewusst- extremistisl

sein politischer Ohnmacht und gefährlichen Tendenzen zur Staatsverdrossenheit entge- So fanden

gen. Demonstrativer Protest kann insbesondere dann notwendig werden, wenn die Re- samten Bu

präsentativorgane mögliche Missstände und Fehlentwicklungen nicht oder nicht recht- Gruppen p

zeitig erkennen oder aus Rücksichtnahme auf andere Interessen hinnehmen5. Die Ver- Szenen vo

sammlungsfreiheit gestattet die öffentliche Äußerung von Unzufriedenheit, Unmut und Auch im i

Kritik und hat so auch eine systemstabilisierende Wirkung, da sie insoweit als politi- ihre Wirk

sches Frühwamsystem fungiert, das Störpotentiale anzeigt, Integrationsdefizite sichtbar entspricht

und damit auch Kurskorrekturen der offiziellen Politik möglich macht6. eine spürt

Die Ausführlichkeit und die belehrende, fast erzieherische Eindringlichkeit, die Demonstr

das BVerfG im Brokdorf -Beschluss darauf verwendete, die Bedeutung der Versamm- r Ü1:

lungsfreiheit für den demokratischen Staat hervorzuheben, wurde in der Literatur -trotz 1 Himmel,

grundsätzlicher Übereinstimmung in der Sache -mit idealisierender Realitätsferne be- zwischen

schrieben8. Umso befremdlicher müssen diese Aussagen heute vor dem Hintergrund des Streitigke

Wandels des versammlungsrechtlichen Alltags wirken. Denn Demonstrationen zu poli- monstrati

tischen Themen als Ausdruck des Bürgerprotestes, wie sie dem Brokdorf -Beschluss Fall -im

zugrunde lagen, finden kaum noch statt. In den Vordergrund -zumindest in den der öf- Tatsache

fentlichen Wahrnehmung -sind Versammlungen und Aufmärsche extremistischer (zu- dabei in I

meist rechtsextremistischer) Parteien oder Gruppierungen getreten9. Dies führt insge- der Ton

samt zu einer geradezu paradoxen Situation. Denn mit extremistischen Demonstranten BVerjG

berufen sich gerade diejenigen, die die durch das Grundgesetz vorgegebene verfas- (...) offe

sungsmäßige Ordnung bekämpfen oder zumindest abändern wollen, auf die durch sie dass die

gewährleisteten Rechte. Gerade die Feinde der Verfassung reklamieren die durch sie -
gewährten Freiheiten für ihre verfassungsfeindIichen Ziele. Damit stellt sich zwangsläu- 10 Allein ~

enten ze,l
fig die Frage nach dem Ausmaß an Toleranz, das die Verfassung eines Staates, der sich gemeinsal

NVwZ 2C
gegenüber extremistischen Zielen als wehrhaft versteht, Extremisten zu gewähren bereit 11 Im Jam

19.
ist. 12 Demo

DVBI 201
Demonstl
DVBI20
Demonst5 So auch schon: BVerfGE, 28, 191 (202) Gemeins

6 Bezug nehmend auf: Blanke/ Sterzei, Vorgänge, S. 7211: Demonst
7 Hoffinann-Riem, in: Festschrift filr Simon, 1987, S. 379, bezeicltnet den Brokdorf -Beschluss gar als NJW 20(

"Magna Charta" der Versammlungsfreiheit. Demons1
8 Brohm, JZ 1989,324, Götz, DVB185, 1347; Schneider, DÖV 1985, 1352 DVB12C
9 Köhler! Diirig -Friedl, Demonstrations- und Versammlungsrecht, Vorwort; Töl/e, NVwZ 2001, 153. I) BVerf
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